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Bekanntmachung 
der Stadt Willich
BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF
Dezernat 26 / Luftverkehr
Am Bonneshof 35
40474 Düsseldorf

Antrag der Flughafen Düsseldorf GmbH vom 
16.02.2015 i. d. F. vom 29.02.2016 auf Erteilung ei-
nes Planfeststellungsbeschlusses

Anhörung im Rahmen des Planfeststellungsver-
fahrens gem. § 8 ff LuftVG i. V. m. § 73 VwVfG 
NRW

Die Flughafen Düsseldorf GmbH (FDG) hat unter 
dem 16.02.2015 einen Antrag auf Erteilung eines 
Planfeststellungsbeschlusses bei der zuständigen 
Planfeststellungsbehörde, dem Ministerium für Bau-
en, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, Dienstgebäude Jürgens-
platz 1, 40219 Düsseldorf, gestellt.

Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens (Vor-
haben) ist die abschließende Zulassung 

- von tiefbaulichen Änderungen der vorhandenen 
Flughafenanlage, nämlich die Herstellung von 
insgesamt 8 neuen Flugzeug-Abstellpositionen 
sowie die Erweiterung von Flugbetriebsflächen 
(Rollweg-/Rollgassenanschlüsse im Vorfeldbe-
reich) nebst weiteren Bodenversiegelungs- und 
Arrondierungsmaßnahmen sowie 

- von Änderungen der geltenden Betriebsregelun-
gen, nämlich die Erhöhung der im Voraus plan-
baren Flugbewegungen in nachfragestarken 
Zeitstunden am Tage sowie eine bedarfsgerech-
te Anpassung der Nutzungsmöglichkeiten bei-
der Start- und Landebahnen zur Abwicklung des 
Flugverkehrs.

Die Einzelheiten des Vorhabens sind dem Antrags-
schreiben der FDG vom 16.02.2015 (insbesondere 
Seiten 1 – 7) und den weiteren Antragsunterlagen zu 
entnehmen, die zur Einsicht für die Öffentlichkeit aus-
gelegt werden (s.u.). 
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Das Vorhaben muss einer Umweltverträglichkeits-
prüfung unterzogen werden. 

Diese wird zusammen mit der für die Änderung von 
Anlage und Betrieb des Flughafens Düsseldorf ge-
mäß § 8 Abs. 1 Satz 1 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) 
erforderlichen Planfeststellung durchgeführt. Im 
Planfeststellungsverfahren sind alle von dem Vor-
haben berührten öffentlichen und privaten Belange 
einschließlich der Umweltverträglichkeit im Rahmen 
der Abwägung zu berücksichtigen (§ 10 LuftVG i. V. 
m. § 73 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW – VwVfG 
NRW). 

Zu den (Umwelt-)Auswirkungen des Vorhabens der 
FDG wird die Öffentlichkeit beteiligt. Die Bezirksre-
gierung Düsseldorf führt das hierfür gesetzlich vor-
gesehene Anhörungsverfahren als zuständige Anhö-
rungsbehörde durch.

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt 
werden, kann für die Dauer eines Monats Einsicht 
in die Antragsunterlagen nehmen und danach noch 
zwei Wochen lang Einwendungen gegen den Plan 
bzw. das Vorhaben schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf oder bei der Ge-
meinde, in der die Antragsunterlagen ausgelegt wur-
den, erheben.

Die nachfolgend aufgeführten Unterlagen (Schriftdo-
kumente und Karten) zum Vorhaben der FDG können 
eingesehen werden. Sie beinhalten die zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt des Verfahrens nach § 6 Abs. 3 
und 4 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) 
relevanten, d.h. entscheidungserheblichen, Anga-
ben zu den von der FDG beabsichtigten baulichen 
und betrieblichen Maßnahmen sowie zu den hiervon 
betroffenen Umwelt-Schutzgütern gemäß § 2 Abs. 1 
UVPG. Sie dienen zur Beschreibung des Vorhabens, 
der Umwelt und ihrer Bestandteile in dessen Einwir-
kungsbereich sowie zur Darstellung der voraussicht-
lichen erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen des Vorhabens (ggf. nebst der diesbezüglichen 
Vermeidungs-, Verminderungs-, Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen). Die Unterlagen beinhalten auch 
Erwägungen der FDG bzgl. etwaiger Alternativen 
zum Vorhaben sowie eine allgemein verständliche, 
nichttechnische Zusammenfassung der Umweltver-
träglichkeitsstudie. 

Gegenstände der öffentlichen Auslegung: 

Beschreibung des Vorhabens 

(betrifft: Standort; Art und Umfang der Bauarbeiten; 
Flächenbedarf; betriebliche Änderungen und Aus-
wirkungen auf den Flugverkehr; Verkehrsbedarf / 
Grundlagen der Bedarfsermittlung; Leistungsfähig-
keit der Start- und Landebahnen zur Bewältigung des 
geänderten Flugbetriebs)

•	 Antragsschreiben der FDG vom 16.02.2015
•	 Gutachten: Prognose des Verkehrsaufkommens 

für das Jahr 2030 für ein engpassfreies Szenario 
•	 Bericht: Kapazitätsuntersuchung (Zweibahnsys-

tem)
•	 Bericht: Technische Planung – Erläuterung 
•	 Bericht: Entwässerungsplanung
•	 Bericht: Modellanwendungen zum Nachweis der 

Auswirkungen auf den Hochwasserabfluss im 
Kittelbach

•	 Bericht: Erstellung der Datenerfassungssyste-
me für das Referenz- und das Prognoseszenario 
2030

•	 Bericht: Erläuterung der Eingangsdaten der Da-
tenerfassungssysteme für das Referenz- und das 
Prognoseszenario 2030

Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit

(betrifft: Folgen des geänderten Flugbetriebs für die 
Belastung der Bevölkerung mit Lärmimmissionen 
und Luftschadstoffen; Auswirkungen der baulichen 
Maßnahmen auf den Bodenverkehr und die Belas-
tung der Bevölkerung mit Lärmimmissionen und Luft-
schadstoffen; Veränderungen der Lichtimmissionen 
auf die Wohnbereiche in der Flughafenumgebung 
durch die baulichen und betrieblichen Änderungs-
maßnahmen)

•	 Gutachten: Flug- und Bodenlärm
•	 Stellungnahme der Deutsche Flugsicherung 

GmbH zu den Auswirkungen des Vorhabens auf 
die An- und Abflugstrecken

•	 Gutachten: Lärmmedizinische Stellungnahme
•	 Bericht: Verkehrsprognose 2030 mit Ausweisung 

des flughafenbezogenen Verkehrs 
•	 Gutachten: Luftqualität
•	 Bericht: Lichtimmissionsuntersuchung 

Schutzgüter Tiere, Pflanzen, biologische Viel-
falt, Landschaft, Luft, Klima, Wasser und Boden, 
Mensch/menschliche Gesundheit (s. auch dort)

(betrifft: Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Wirkun-
gen auf die Vegetation, auf – u.a. besonders geschütz-
te – Tiere und ihre Lebensräume, auf Schutzgebiete, 
schutzwürdige Biotope sowie auf den Boden, auf 
Grund- und Oberflächengewässer – unter Berück-
sichtigung von Hochwasserrisiko / Altlastenmobilisie-
rung / PFT-Sanierung – und auf das Landschaftsbild; 
mögliche betriebsbedingte Geruchsbelastungen; Be-
wertung des nicht vermeidbaren und begrenzbaren 
Eingriffs in Natur und Landschaft und Kompensation 
der Folgen; vorhabensbedingte Wechselwirkungen 
zwischen den betrachteten Umwelt-Schutzgütern)

•	 Gutachten: Landschaftspflegerischer Begleitplan
•	 Gutachten: FFH-Vorprüfung – FFH-Gebiet Über-

anger Mark
•	 Gutachten: FFH-Vorprüfung – FFH-Gebiet Ilveri-
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cher Altrheinschlinge 
•	 Gutachten: Artenschutzprüfung
•	 Gutachten: Umweltverträglichkeitsstudie

Die Antragsunterlagen werden für die Dauer eines 
Monats, nämlich

vom 03.06.2016 bis einschließlich 04.07.2016
im 

Technischen Rathaus der Stadt Willich, Rothweg 2, 
47877 Willich (Erdgeschoss Zimmer 005) zu folgen-
den Zeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich ausge-
legt (Auslegungsfrist):

Montags, dienstags und donnerstags
 von   8:30 - 12:30 Uhr
 und 14:00 - 16:00 Uhr
mittwochs   8:30 - 12:30 Uhr
 14:00 - 17:00 Uhr
freitags   8:30 - 12:00 Uhr

Einwendungen können bis einschließlich 

18.07.2016 (Posteingang)

bei den im Folgenden unter Ziffer 2 genannten Adres-
sen erhoben werden (Einwendungsfrist). 

Mit Ablauf dieser Frist sind alle Einwendungen aus-
geschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtli-
chen Titeln beruhen. Sie werden nicht mehr berück-
sichtigt.

Die Antragsunterlagen sind ebenfalls im Internet über 
den folgenden Link einsehbar:

http://www.mbwsv.nrw.de/

Es wird darauf hingewiesen, dass jedoch nur die tat-
sächlich vor Ort ausgelegten Antragsunterlagen (Pa-
pierfassung) für das Verfahren maßgeblich sind.

Weitere Hinweise:

Das Planfeststellungsverfahren ist ein förmliches 
Verwaltungsverfahren und unterliegt besonderen ge-
setzlichen Vorgaben: 

1. Sie können Ihre Einwendungen innerhalb der 
Frist – d.h. bis einschließlich zum 18.07.2016 
(Posteingang) sowohl schriftlich einreichen als 
auch mündlich zur Niederschrift äußern.

2. Ihre Einwendungen richten Sie bitte zum Akten-
zeichen 26.01.01.01-PFV DUS an die

Bezirksregierung Düsseldorf
Dezernat 26
Postfach 300865
40408 Düsseldorf (Postanschrift)

oder

Bezirksregierung Düsseldorf
Dezernat 26
Am Bonneshof 35
40474 Düsseldorf

Sie können Ihre Einwendung auch über die Ge-
meinde einreichen, in deren Räumen die Ausle-
gung der Antragsunterlagen stattfindet.

Unter der Anschrift der Bezirksregierung Am Bon-
neshof 35 in Düsseldorf, sowie bei Ihrer ausle-
genden Gemeinde besteht auch die Möglichkeit 
Ihre Einwendung mündlich zur Niederschrift zu 
geben.

3. Bei der Abgabe Ihrer schriftlichen Äußerungen ist 
zu beachten, dass sie nur berücksichtigt werden 
können, wenn Sie Ihren vollständigen Vor- und 
Nachnamen sowie Ihre vollständige Anschrift in 
lesbarer Form und Ihre Unterschrift enthalten und 
fristgerecht1 erfolgen.

Das Erfordernis der vollständigen Namensanga-
ben gilt auch und im Besonderen für Familien, 
die gemeinsam eine Einwendung verfassen: Es 
sind die Namen aller Familienmitglieder, für die 
die Einwendung gelten soll, leserlich anzugeben 
und von allen unterschriftsberechtigten Familien-
mitgliedern selbst zu unterzeichnen.

Eingangsbestätigungen werden nicht erteilt.

4. Grundsätzlich können Einwendungen nur schrift-
lich oder zur Niederschrift erhoben werden. 

Die Bezirksregierung Düsseldorf bietet jedoch 
unter Bezug auf § 3a VwVfG NRW an, Einwen-
dungen in rechtsverbindlicher elektronischer 
Form über das Elektronische Gerichts- und Ver-
waltungspostfach (EGVP) zu senden:

Per E-Mail erhobene Einwendungen sind nur zu-
lässig, wenn sie mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur nach dem Signaturgesetz verse-
hen sind. Eine Signierung mit einem Pseudonym 
ist nicht zulässig. 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat hierzu eine 
elektronische Zugangsmöglichkeit über ein elek-
tronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach 
eröffnet. Wegen der diesbezüglichen Zugangs-
voraussetzungen wird auf die Internetveröffentli-
chung unter http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/
EGVP.html verwiesen.

Eine Einwendung mittels einfacher Email ent-
spricht somit nicht den gesetzlichen Anforde-
rungen und bleibt daher unberücksichtigt.

1 Fristgerecht bedeutet: Eingang der Einwendung 
innerhalb der Frist bei einer der unter Nr. 2 ge-
nannten Stellen.
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5. Mit Ablauf der Frist sind alle Einwendungen aus-
geschlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 
VwVfG NRW)

6. Für den Fall des Vorbringens gleichförmiger Ein-
gaben wird auf § 17 VwVfG NRW ausdrücklich 
hingewiesen: Bei Anträgen und Eingaben, die 
von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten 
unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleich-
lautender Texte eingereicht worden sind (gleich-
förmige Eingaben), gilt für das Verfahren derjeni-
ge Unterzeichner als Vertreter der übrigen Unter-
zeichner, der darin mit seinem Namen und seiner 
Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er 
nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt wor-
den ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person 
sein (§ 17 Abs. 1 VwVfG NRW).

7. Gleichförmige Eingaben können unberücksich-
tigt bleiben, wenn sie die in § 17 Absatz 1 Satz 1 
VwVfG NRW genannten Angaben nicht deutlich 
sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehe-
nen Seite enthalten oder wenn der Vertreter kei-
ne natürliche Person ist. 

8. Ferner können gleichförmige Eingaben insoweit 
unberücksichtigt gelassen werden, als Unter-
zeichner ihren Namen oder ihre Anschrift nicht 
oder nur unleserlich angegeben haben. Dies gilt 
auch für Einwendungen von Familien (vgl. Hin-
weis Nr. 3)

9. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Er-
hebung von Einwendungen, Teilnahme am Erör-
terungstermin oder Vertreterbestellung evtl. ent-
stehende Kosten werden nicht erstattet.

10. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch 
der Benachrichtigung der Vereinigungen nach § 
73 Absatz 4 Satz 5 VwVfG NRW. Ihre Einwen-
dungen sind ebenfalls bei den in der Bekanntma-
chung zu bezeichnenden Stellen innerhalb der 
Einwendungsfrist vorzubringen.

11. Äußerungen zu diesem Verfahren - sei es 
schriftlicher oder mündlicher Art, die vor Ausle-
gung des Antrags an das Verkehrsministerium 
oder die Bezirksregierung Düsseldorf gerichtet 
worden sind, können nicht als Einwendung im 
Verfahren berücksichtigt werden.

12. Gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 2 LuftVG kann bei der 
Änderung eines Flughafens von einer förmlichen 
Erörterung im Sinne des § 73 Abs. 6 VwVfG NRW 
und des § 9 Abs. 1 UVPG abgesehen werden. 
Auch, wenn kein Erörterungstermin stattfindet, 
wird den Einwendern vor Abschluss des Plan-
feststellungsverfahrens Gelegenheit zur erneu-
ten Äußerung gegeben.

13. Findet ein Erörterungstermin statt, so wird er 

rechtzeitig ortsüblich bekannt gemacht werden. 
Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig Einwen-
dungen erhoben haben – bzw. bei gleichförmigen 
Einwendungen wird der Vertreter – von dem Ter-
min gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 
Benachrichtigungen vorzunehmen, können diese 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt wer-
den.

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist 
möglich. Die Bevollmächtigung ist durch schrift-
liche Vollmacht nachzuweisen und zu den Akten 
der Anhörungsbehörde zu geben.

Bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungs-
termin kann auch ohne ihn verhandelt werden.

14. Über die Einwendungen und sonstigen 
Stellungnahmen wird nach Abschluss des 
Anhörungsverfahrens durch das Ministerium für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 
des Landes NRW – Planfeststellungsbehörde – 
entschieden. Die Zustellung der Entscheidung 
(Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender 
und diejenigen, die eine Stellungnahme 
abgegeben haben, kann durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 
50 Zustellungen vorzunehmen sind.

Bezirksregierung Düsseldorf
Dezernat 26 / Luftverkehr

Im Auftrag
gez. Dlugosch

Willich, den 01.06.2016
In Vertretung 

gez. Martina Stall
(Technische Beigeordnete)

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 423
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